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Zitat von Volker_D

Wobei das zumindest in NRW nicht stimmt. In NRW besteht Pflicht zur Teilnahme an
einer Klassenfahrt (zumindest in der Sek I). Einzige Ausnahme: Wenn es aus religiösen
Gründen nicht erlaubt ist.

Wie ich bereits geschrieben habe: Die Teilnahmepflicht für Schüler besteht grundsätzlich auch
in anderen Bundesländern. Schauen wir es uns aber mal konkret für NRW an. Dort ist z.B. im
Runderlass v. 19.03.1997 "Richtlinien für Schulfahrten" zu lesen, dass in besonderen
Ausnahmefällen eine Befreiung von der Teilnahmepflicht nach schriftlichem Antrag der Eltern
möglich ist und dem stattgegeben werden muss, wenn die Eltern auch nach einem Gespräch
bei ihrem Antrag bleiben. Als Gründe sind neben religiösen Gründen auch gravierende
erzieherische zugelassen. Es obliegt nebenbei gesagt nicht der Schule, zu prüfen, inwiefern
diese Gründe stimmig sind und den entsprechenden Antrag abzulehnen.
In diesen Fällen greift genau das von mir oben geschriebene: Teilnahme am Regelunterricht
einer Parallelklasse.

Zudem muss in NRW bereits bei der Planung der Fahrt berücksichtigt werden, dass das Ziel,
Programm und Dauer der Fahrt durch die Eltern abgestimmt wird und finanzielle Überlastung
ausgeschlossen sein muss.
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